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 Veröffentlicht am 26.02.2004

Norm

ABGB §896

ABGB §1358

KO §17

KO §18

Rechtssatz

Zahlt der Mitverp ichtete vor Konkurserö nung voll, bleibt nur mehr die Regressforderung bestehen, welche der

Mitverp ichtete als Konkursgläubiger unbedingt anmelden kann. Leistet der Mitverp ichtete vor Konkurserö nung

Teilzahlung, kann er sich mit seinem Teilrückgri sanspruch neben dem Gläubiger am Verfahren beteiligen und die

Auszahlung der Quote verlangen. Bei Teilzahlung nach Konkurserö nung bleibt hingegen der Hauptgläubiger mit

seiner ganzen Forderung am Verfahren beteiligt (§18 Abs1 KO). Hat hingegen der Mitverp ichtete vor

Konkurserö nung noch nicht geleistet, kann er künftige Regressansprüche aus der allfälligen Inanspruchnahme seiner

Haftung durch den Hauptgläubiger nur bedingt anmelden, nämlich für den Fall, dass er in Anspruch genommen wird

und dass die Forderung vom Gläubiger im Konkurs (von vornherein) nicht geltend gemacht wird.
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